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KINDERGARTEN AMPASS 

BETREUUNGSVARIANTEN / TARIFE / RICHTLINIEN 

(ab 1. Sep. 2023) 

Betreuungs- und Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr   
 

I. BETREUUNGSKATEGORIEN UND TARIFE 

Betreuungskategorie Betreuungszeiten 
von - bis 

Tarif pro Tag/Wo-
che/Monat in € 

Hinweis 

Kategorie I 7:00 bis 13:00 Uhr 11,-- ohne Mittagessen 1) 
Kategorie II 7:00 bis 14:00 Uhr 16,-- plus Mittagessen 
Kategorie III 7:00 bis 17:00 Uhr 33,-- plus Mittagessen 

 

II. ZUSATZTAGE 

Betreuungskategorie Betreuungszeiten Tarif pro Tag in € Hinweis 
Kategorie I 13:00 bis 14:00 Uhr 5,-- plus Mittagessen 
Kategorie II 14:00 bis 17:00 Uhr 10,-- plus   Mittagessen 

 

III. FERIENBETREUNG (MO bis MI bis 17.00 Uhr, DO + FR bis 14.00) 

Betreuungskategorie Betreuungszeiten Tarif pro Tag in € Hinweis 
Kategorie A  7:00 bis 13:00 Uhr   9,-- ohne Mittagessen 
Kategorie B  7:00 bis 14:00 Uhr 10,-- plus   Mittagessen  
Kategorie C (MO – MI)  7:00 bis 17:00 Uhr 14,-- plus   Mittagessen  

 

RICHTLINIEN 

Zusatztage 

Es gibt die Möglichkeit, das Kind zusätzlich zu den vereinbarten Betreuungstagen im Einzelfall 

nach Absprache mit der Kindergartenleitung und freier Kapazität in den Kindergarten zu bringen. 

Der Zusatztag wird am Ende des Monats verrechnet.  

Der Zusatztag gilt nicht als Tauschtag, muss bei Bedarf zusätzlich zu den vereinbarten Tagen in 

Anspruch genommen werden und kann frühestens zwei Wochen im Voraus angefragt werden. 

Ferienbetreuung 

Der Kindergarten ist max. 25 Kalendertage geschlossen. In den Herbst-, Semester- und Osterfe-

rien, sowie Allerseelen und 19. 3. („Josefitag“) ist der Kindergarten geöffnet. In den Sommerferien 

ist der Kindergarten ab Schulschluss für 6 Wochen geöffnet. In allen Ferien ist eine tageweise An-

meldung möglich. Für die Ferien (Herbst-, Semester- Oster- und Sommerferien) ist ein eigenes 

Anmeldeformular auszufüllen. Alle Ferien werden extra abgerechnet. Es werden ausschließlich 

Kinder betreut, die bereits im Kindergarten angemeldet sind. Der Betreuungsbedarf der Erzie-

hungsberechtigten ist durch Vorlage einer Arbeitsbestätigung der Erziehungsberechtigten nach-

zuweisen. 
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Ermäßigung 

Für jedes weitere Kind der Familie, welches den Kindergarten oder auch eine andere kostenpflich-

tige Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde besucht (z.B. Kinderkrippe oder Schülerhort), 

verringern sich die Beiträge um jeweils 50 %. Diese Ermäßigung wird vom Beitrag für das jeweils 

ältere Kind in Abzug gebracht. Für Alleinerzieher*innen verringert sich der Gesamtbetrag der mo-

natlichen Vorschreibung um 20 % - ausgenommen die Kosten für das Mittagessen. Eine Bestäti-
gung über die Berücksichtigung des Alleinerzieherabsetzbetrages ist vorzulegen.  

Allgemeines 

Das Mittagessen oder andere Verpflegungskosten sind in den Tarifen nicht enthalten. Die Kosten 

für das Mittagessen belaufen sich derzeit auf € 4,10. Das Mittagessen kann wöchentlich für die 

kommende Woche bis Donnerstag 13.00 Uhr an- bzw. abgemeldet werden. Das Mittagessen wird 

im Nachhinein pro Monat abgerechnet.  

Steuer 

Die Tarife verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Inkrafttreten und Vorschreibung 

Die Tarife gelten ab dem Kinderbetreuungsjahr 2023/2024 (1. September 2023) bis auf weite-

res.  Die laufenden Betreuungstarife werden monatlich im Vorhinein vorgeschrieben. Vorge-

schrieben werden jeweils die Monate September bis Juni. Der Monat Juli bleibt ohne Verrech-

nung (ausgenommen die Tage der Ferienbetreuung). Die Zusatztage und die Ferienbetreuung 

werden im Nachhinein pro Monat vorgeschrieben.  

 

Fassung vom: Gemeinderatsbeschluss vom 13.07.2023 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) Der Besuch einer Kindergartengruppe ist für Kinder, die vor dem 2. September 4 oder 5 Jahre alt werden   kostenlos. 

Der monatliche Freibetrag für 4 oder 5jährige Kinder wird bei der Verrechnung automatisch abgezogen! 
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